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	Einrichtung:

	Betriebsanweisung
Öffnen eingehender Post  
	Datum:  
Unterschrift:  
	  

	  	Gefahren für Menschen und Umwelt  	  

	  
	Eingehende Briefe und Pakete können als Drohsendung verstörende, bedrohende oder erschreckende Inhalte haben. Zusätzlich können der Post in diesen Sendungen undefinierbare oder auffällige Stoffe beigefügt sein, die für zusätzliche Verunsicherung bei den Adressaten sorgen sollen.  
In Form eines Anschlags können Postsendungen gefährliche Stoffe (z. B. Gift) oder in Form einer Briefbombe brand- und explosionsfähige Apparaturen beinhalten.  
	  
- 

	  	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln  	  

	  
	Auffällige Postsendungen sind vor dem Öffnen aus der eingehenden Post heraus zu sortieren und besonders zu behandeln. Auffälligkeiten können sein:   
· Sendungen ohne Absender oder mit radikalen Symbolen oder Aufschriften auf dem Umschlag,  
· fühlbar, hörbar oder sichtbar unüblicher Inhalt (z. B. loses Pulver oder Granulat, Drähte),  
· falsche oder ungültige Briefmarken,  
· unprofessionelle Adressierung.  
Behandlung auffälliger Postsendungen:  
· Haben Sie den deutlichen Verdacht, dass es sich um einen Anschlag handelt, informieren Sie die Vorgesetzten und öffnen Sie diese Postsendung nicht.  
· Falls der Verdacht besteht, dass der Brief Pulver o.ä. enthalten könnte, legen Sie Einmalhandschuhe und eine Staubschutzmaske an und öffnen Sie die Post vorsichtig auf einer gesonderten Unterlage (z. B. einem Papierblatt).  
· Halten Sie möglichst großen Abstand zu der Postsendung (insbesondere mit dem Kopf).   
· Öffnen Sie die Post an der Oberseite, so dass der Inhalt nicht gleich herausfällt. Schauen Sie dann vorsichtig hinein.  
	  

	  	Verhalten bei Störungen  	  

	  
	Bei Drohbriefen:   
Fassen Sie die Originalschriftstücke möglichst wenig an. Fotografieren Sie das Original inklusive Briefumschlag und legen Sie die Sendung in einen größeren Umschlag, um ggf. darauf vorhandene Spuren zu schützen. Bitte nicht beschriften!  Informieren Sie die Vorgesetzten, welche dann über das weitere Vorgehen entscheidet.  
Bei Sendungen die Pulver, Granulat oder möglicherweise gefährliche Stoffe enthalten:  
Stellen Sie sofort die Arbeit ein. Vermeiden Sie jeden weiteren Kontakt zu der Substanz. Schließen Sie das Büro und suchen Sie einen Nebenraum auf. Wählen Sie den Notruf: 0-110. Informieren Sie die Vorgesetzten. Verhindern Sie, dass weitere Personen mit der Substanz in Berührung kommen. Warten Sie vor Ort bis die Einsatzkräfte das weitere Vorgehen festlegen.  
Bei sprengstoffverdächtigen Sendungen:  
Im Verdachtsfall ist jegliches Hantieren mit der Sendung zu unterlassen. Verlassen Sie sofort den Raum. Sperren Sie den Gefahrenbereich ab und fordern Sie weitere Personen zum Verlassen des Bereichs auf. Informieren Sie die Vorgesetzten. Notruf: 0-110 wählen.  
	  

	  	Erste Hilfe und Verhalten bei Unfällen  	  

	  
	Bei Symptomen einer Vergiftung oder Verätzung: Sofort den Notruf wählen!  
Entfernen Sie verunreinigte Kleidung. Falls Sie mit der unbekannten Substanz in Berührung gekommen sind, waschen Sie die Substanz mit Seife und Wasser gründlich ab.  
Ersthelfer/in:  Hausintern -_______Notruf:0-112 Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem/Ihrer Vorgesetzten.
	  

	  	  	  



